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EINFUHRUNGSREFERAT AUS DEM JAHRESBERICHT DES PRASI-
DENTEN AN DIE 28, ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG,

Die im Ausland lebenden Schweizer sehen sich in ihrer auswir-
tigen Position immer mehr veranlasst, iiber Wesen und Standort
ihres Heimatlandes - der Schweiz - nachzudenken.

Die Auslandschweizer sind in die geistigen Strdmungen, in die
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandlungen in der
Welt ganz besonders einbezogen; sie machen sich daher oft Ge-
danken iiber die Art und Weise, wie die Schweiz diese Bewegun-
gen auffidngt, wie sie darauf reagiert, wie sie sie vielleicht
zu bereichern oder sich selber anzupassen vermag. Dabei gehen
oft die Meinungen auseinander, ob die Schweiz als Kleinstaat
in der Welt von heute {iberhaupt noch in der Lage ist, ihr
Schicksal selbst zu meistern, oder ob nicht doch ein Anpassungs-—
prozess vollzogen werden muss, der die Nation Schweiz in
Frage stellen kann.

Unserm Land wurde im Lauf der Zeit fiir den hohen Biirgersinn
seiner Bewohner und fiir das gelieferte Beispiel der verschie-
denen Kulturen harmonisch umfassenden staatlichen Gemeinschaft
manches Lob zuteil. Noch vor 30 Jahren vermochte die Schweiz
den Sinn ihres Zusammenhaltens und ihrer Berufung voll zu er-
fassen. Doch heute, bei Frieden und Ueberfluss, und dazu inmit-
ten eines sich aufbauenden Europas, fdllt es nicht leicht, fiir
diesen Zusammenhalt und diese Berufung eine neue Definition

zu finden. :

Weil uns die schweizerischen Belange beschdftigen, legen wir
Schweizer in Liechtenstein volles Bekenntnis zur schweizeri-
schen Heimat ab. Wenn wir auch unsere biirgerlichen Rechte noch
nicht ausiiben kdnnen, so bewahren wir doch das Recht der Ur-
teilsbildung. Ein Urteil iiber die Schweiz ist stets auch ein
Urteil liber uns selber, besteht doch die Schweiz aus dem, was
wir sind und wird morgen so sein, wie wir sie gestalten wollen.

Werfen wir einen ersten priifenden Blick auf uns selber, so er-
kennen wir die Gefahr eines fortschreitenden Ueberhandnehmens
der Selbstzufriedenheit. Das Erlahmen des Biirgersinns ist eine
der Konsequenzen dieser Entwicklung, die sich gerade bei eid-
gendssischen Abstimmungen in letzter Zeit ganz deutlich zeigt.

Die schweizerische Verfassung legt ihre Zweckbestimmung in we-
nigen Worten fest: "den Bund der Eidgenossen zu festigen, die
Einheit, Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu férdern
und zu erhalten ..." Die Einfachheit und Klarheit dieses ein-



zigen Satzes steht in schroffem Gegensatz zur heutigen Realitit.
Wenn die schweizerische Demokratie uns zu Mitwirkenden und Ver-
antwortlichen erhebt - und gerade dadurch erhalten wir unsere
Anerkennung als Staatsbiirger - so bedeutet dies, dass jeder
nachdenken, mit den Landsleuten diskutieren und eine Meinung
dussern muss iiber die Frage, wie die Erfordernisse, die der
Staat an uns alle stellt, wir in der Lage sind zu erfiillen.
Wenn der Staat die Ausiibung der politischen Rechte verlangt, so
geschieht es im Willen, dass sich der Staatsbiirger am Geschehen
des Landes aktiv beteiligt. In einer Zeit, da die Ldsung der
grossen Probleme die Mitarbeit aller Biirger verlangt, kann sich
dieser Beitrag dem Land gegeniiber nur als niitzlich erweisen.

Nicht zuletzt um diese Probleme in ihrer Gesamtheit zu erkennen
und zu studieren, hat sich auch in Liechtenstein ein Schweizer-
Verein gebildet, dessen Ziel es ist, in politisch und konfes-
sionell neutralem Rahmen Landsleute zu vereinigen, die ver-
schiedenen Meinungs-, Bildungs- und Berufsrichtungen angehdren,
die aber vom gemeinsamen Wunsche beseelt sind, ihren Beitrag an
die Bediirfnisse unserer Heimat zu leisten.

Von diesen Gedanken war auch der Vorstand unseres Vereins im
vergangenen Vereinsjahr beseelt und die verschiedenen T&tig-
keiten waren ausgerichtet, auch unsern Beitrag an die Bediirf-
nisse der Schweiz zu leisten. Wir haben mitgearbeitet an der
Vernehmlassung des neuen Biirgerrechts in der Familie, an Sit-
zungen der Auslandschweizerkommission, an Beratungen iiber das

in Aussicht gestellte Stimm- und Wahlrecht fiir die Ausland-
schweizer, im Solidaritidtsfonds fiir Auslandschweizer u.a.m.

Wir bemiihen uns, wenn es darum geht, unsere jungen Liechtenstein-
Schweizer auf die Aushebung und die kiinftige militdrische Aus-
bildung in der Schweiz vorzubereiten und wir sind daran, unsere
volljdhrig werdenden Landsleute auf ihre Rechte und Pflichten an
einem besonderen Anlass hinzuweisen. Wenn wir dariiber hinaus

den herzlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Fiirsten-
tum Liechtenstein grosses Gewicht geben, so,weil wir es als un-
sere Aufgabe betrachten, auch hier unsern Beitrag zu leisten.
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Der Schweizer-Verein im Filirstentum Liechtenstein 1idt
alle Landsleute in Liechtenstein herzlich zum Beitritt
in den Verein ein. Anmeldeformular und Dokumentations-
material kdnnen Sie verlangen beim:

Schweizer-Verein im Fiirstentum Liechtenstein

Postfach 108

9490 Vaduz



	Einführungsreferat aus dem Jahresbericht des Präsidenten an die 28. ordentliche Generalversammlung

